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Liberale Sozialpolitik und schweizerische Realitét

CARLO MOTTELI

Die Schweiz ist bis anhin in der Sozialpolitik ihre eigenen Wege gegangen,
besser gesagt, sie ist der Entwicklung im Ausland nur zbgernd gefolgt.
Womit erklirt sich diese Zuriickhaltung auf dem Weg zum « Wohlfahrts-
staat» ? Einmal zweifellos mit der féderalistischen Staatsstruktur der Schweiz,
der das Subsidiarititsprinzip zugrunde liegt, alsdann sicherlich mit ihrer
relativ ausgeglichenen Gesellschaftsstruktur und schlieBlich nicht zuletzt
auch mit ihrer Geschichte, die zwar schwere konjunkturelle Erschiitterun-
gen, aber keine Kriege zu verzeichnen hat. Es ist jedoch ganz offensichtlich,
daB auch die Schweiz Schritt fiir Schritt einer Begriffswandlung ihren Tribut
zollt, und die schweizerische Realitit ist denn auch nur in Beriicksichtigung
der Entwicklung zu verstehen, die sich von der historischen Sozialpolitik
nach der Richtung der sozialen Sicherheit hin bewegt. Bevor wir uns daher dem
eigentlichen Thema zuwenden kdnnen, nimlich einer Ortung der sozial-
politischen Lage der Schweiz im Blick auf die sozialpolitischen Vorstellungen
der Liberalen, muB Klarheit dariiber bestehen, was unter dem Begriff der
Sozialpolitik gestern und heute zu verstehen ist.

Sozialpolitik — gestern und heute

Der von Friedrich Lassalle gegeiBelte «Nachtwichterstaat», der im
Kathedersozialismus fuBende «Sozialstaat» und schlieBlich der von einem
englischen Liberalen, Lord Beveridge, aus der Taufe gehobene « Wohlfahrts-
staat» vermogen schlagwortartig die sozialpolitischen Etappen des Industrie-
zeitalters treffend zu kennzeichnen. Dieser ProzeB ist nur auf Grund der
tieferen Ursachen der Entwicklung in der Richtung der sozialen Sicherheit
zu verstehen, welche in den strukturellen Wandlungen von Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft infolge des alle Lebensbereiche erfassenden Sdkulari-
sationsprozesses wurzeln.

Sozialpolitik ist, wie Hans Achinger festgestellt hat, zur Gesellschafts-
politik geworden, die die Wirtschaftspolitik iiberlagertl. Das war selbst-
verstdndlich nur im Zeichen der fortschreitenden Industrialisierung und der
damit einhergehenden gewaltigen Produktivititssteigerung moglich, das
heiBit eines 6konomischen und technischen Entwicklungsprozesses, zugleich
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aber auch eines politischen im Sinne einer grundlegenden Verschiebung der
Schwergewichte zwischen Gesellschaft, Staat und Wirtschaft einerseits,
zwischen Individuum und Gemeinschaft anderseits. Jedenfalls hat die
Sozialpolitik von heute, im Gegensatz zu derjenigen von gestern, nicht mehr
die Losung der «sozialen Frage» zum Ziel.

Was also ist die Sozialpolitik heute ? Eine die soziale Wirklichkeit wider-
spiegelnde Definition hat Elisabeth Liefmann-Keil zum Verfasser: «Die
Sozialpolitik ist eine Politik, in der es sowohl um die Anteile einzelner
sozialer Gruppen am Volkseinkommen wie um Einzeleinkommen, um K osten
und Preise geht. Die Anderungen, welche erreicht werden sollen, sind vor-
nehmlich Anderungen 6konomischer Bedingungen. Die Sozialpolitik soll
zwar im allgemeinen nicht Teil der Produktionspolitik, sie soll aber auch
nicht produktionsneutral sein. Im Lauf der Zeit ist sie immer stirker zu
einem Feld der Auseinandersetzungen zwischen sozialen Gruppen geworden,
zwischen Verbidnden, Parteien und Institutionen. Diese Auseinander-
setzungen werden im allgemeinen um 6konomischer Vorteile willen gefiihrt2. »
Die Sozialpolitik von heute spielt sich somit nicht mehr am Rande des
Wirtschaftsprozesses ab, sondern sie ist vielmehr sowohl 6konomisch be-
dingt als auch 6konomisch wirksam. Sie ist in der Tat eine Politik der
gruppen- oder staatspolitischen Intervention.

Wenn die Sozialpolitik von heute sich offensichtlich bei weitem nicht
mehr mit der Losung der sozialen Frage begniigt, so 148t sich auch ein
Zusammenhang zwischen dem Streben nach Gerechtigkeit und dem, was
im Rahmen der Verteilungspolitik verwirklicht wird, nicht mehr ohne
weiteres nachweisen. Es sei in diesem Zusammenhang nur daran erinnert,
daB das Versprechen sozialpolitischer Malnahmen im nationalen Bereich
seit lingerem ein wahltaktisches Mittel darstellt, und daB bei internationalen
Verhandlungen sozialpolitische MaBnahmen, dhnlich wie sonstige wirt-
schaftpolitische MaBnahmen, zur Diskussion stehen. Empirisch und theo-
retisch erwiesen ist dariiber hinaus die Tatsache, daB} die immer tiefer in die
Gesellschaftsstruktur eingreifenden Sozialsysteme die Dringlichkeit weiterer
sozialpolitischer MaBnahmen férdern, daB diese, mit andern Worten, einen
kumulativen ProzeB auslosen.

Es hat sich erwiesen, daB3, im Gegensatz zu der Abnahme der Dringlich-
keit des interpersonalen Einkommensausgleichs, das Verlangen nach inter-
temporalem Ausgleich der Einkommen trotz wachsendem Wohlstand stindig
zunimmt. Der Einkommensbezug ist fiir den einzelnen infolge der Ver-
besserung der Einkommensverhiltnisse, der zunehmenden Eigentums-
bildung bei Arbeitnehmern, zwar besser gesichert als noch vor wenigen
Jahrzehnten. Die immer weiter um sich greifende Verkleinerung der Haus-
halte, die Verstddterung, die relativ frithe Berufslosigkeit bei gleichzeitiger
starker Erhéhung des Lebensalters verstirken jedoch die Abhingigkeit vom
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laufenden Bezug und von der Héhe der Arbeitseinkommen. Trotz dem
gestiegenen Wohlstand ist das Sparen der Haushalte relativ gesunken. Die
Sparmotive und die Spararten haben sich geindert. Das Sparen 6ffentlicher
Stellen hat das private Sparen in zunehmendem MaBe ersetzt, und infolge
aller dieser Anderungen wichst die Abhéngigkeit der Haushalte von sozial-
politischen MaBnahmen beziehungsweise vom Sozialsystem.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber auch, daB3 die Quellen der
Finanzierung sozialpolitischer MaBBnahmen in der Regel nicht so klar auf der
Hand liegen wie ihre Vorteile fiir die unmittelbaren NutznieBer. DaB dariiber
hinaus die in der Regel fragwiirdige Finanzierung der modernen, auf eine
Einkommensnivellierung abzielenden Sozialsysteme mit dazu beitragt, daB3
die schleichende Inflation nicht zum Stillstand kommt, sei nur am Rande
vermerkt. Die Vollbeschéftigungspolitik ist der Zwillingsbruder der moder-
nen Sozialsysteme, deren finanzielle Grundlagen in der Regel auf dem Um-
lageverfahren beruhen und die demzufolge keine Konjunkturschwankungen
vertragen, sondern vielmehr ein stetiges Wachstum voraus eskomptieren,
wofiir paradoxerweise die soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland den jiingsten Beweis geliefert hat. SchlieSlich ist noch auf zwei
weitere Aspekte der modernen Sozialsysteme hinzuweisen: einmal férdern
sie den Konzentrationsproze3, weil sie als MaBstab fiir die Forderung von
Sozialleistungen oder der Maglichkeit von Sozialabgaben den GroBbetrieb
nehmen, und ferner werden die Sozialleistungen mehr und mehr zu einem
Eigentumsersatz, der die personelle Eigentumsbildung zuriickdrangt.

Im einzelnen sind der Sozialpolitik als Gesellschaftpolitik vier Aufgaben
anvertraut: 1. die Aufgaben des sozialen Schutzes der Erwerbstétigen (der
Kinder, Jugendlichen und Frauen im Arbeitsleben), Sicherung der Freizeit,
Gesundheitspolitik usw.; 2. Aufgaben der sozialen Sicherung bei Krank-
heit, Erwerbs- und Berufsunfihigkeit, Arbeitslosigkeit, Witwenschaft, im
Alter; 3. Aufgaben der sozialen Forderung im Sinne des Bildungs-, Aus-
bildungs- und Fortbildungswesens und 4. strukturpolitische Aufgaben im
Hinblick auf die Vermégensstreuung, die Siedelungsgestaltung usw.

Liberale Sozialpolitik

Adam Smith ging bekanntlich davon aus, daB die auf Selbstinteresse und
Konkurrenz beruhende Gesellschaft eine Art « Handelskompanie» dar-
stellt, «in der jeder sozusagen ein Hindler ist» — in Waren und in Lei-
stungen —, und daB in dieser Gesellschaft durch eine «unsichtbare Hand»
die Dinge so vorgeordnet sind, daB aus der reinen Marktfunktion Gerechtig-
keit in der Bildung «natiirlicher» Preise und «natiirlicher» Einkommen
entsteht. Es hat sich gezeigt, daB zahlreiche Sozialgruppen aus subjektiven
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und objektiven Griinden auBerstande waren, die ihnen zugedachte Héndler-
funktion zu erfiillen — Ausbeutung und Armut waren die Folge. Aber es ist
ein Irrtum, zu glauben, daB Armut und Elend erst aus der liberalen Okono-
mie hervorgingen. Verglichen mit dem Pauperismus des 17. und 18. Jahr-
hunderts, in denen die « UberschuBbevélkerung» in Arbeitshduser und
Gefédngnisse gesteckt wurde, erweist sich der Frithkapitalismus bei all seiner
Harte insofern als human, als er die Armut in Lohnarbeit umwandelte.

Der soziale Ausgangspunkt war also die Meinung, daB sich die soziale
Frage im Rahmen der Wirtschaftordnung gewissermassen von selbst 16sen
werde, und daB, soweit Armut weiterbestehen bliebe, diese auf «natiirliche»
und nicht auf soziale und dkonomische Ursachen zuriickzufithren wiére.
Es ist hier nicht der Ort, auf die Haltung von Sozialismus und Kommunis-
mus zur sozialen Frage einzutreten, die der liberalen These diametral ent-
gegensteht, sondern wir miissen uns mit dem Hinweis begniigen, dal3 die
Sozialpolitik von ihren Anfingen an pragmatisch gewachsen ist, etwa im
Sinne einer Feuerwehr, die die offensichtlichen «Sozialbrinde» zu l6schen
hatte, und zwar immer im Blick und in den Grenzen der vorgegebenen
Gesellschafts-, Staats- und Wirtschaftsordnung. Selbstverstindlich waren
auch unter den auf dem Boden der Demokratie stehenden Parteien die
Meinungen iiber Diagnose und Therapie nur durch Kompromisse auf einen
Nenner zu bringen.

Aus dem Blickfeld der liberalen Sozialpolitik begann sich nun aber ein
ganz verhdngnisvoller ProzeB abzuzeichnen, ndmlich der einer sukzessiven
Abwertung der individuellen und einer fortschreitenden Aufwertung der
kollektiven Verantwortung. Goetz Briefs unterscheidet drei Phasen der Ver-
antwortung: «Die erste ist jene, wo die Verantwortung fiir sein Handeln
engstens an das gekoppelt war, was das Individuum im Marktvorgang tat
oder unterlieB. Das charakterisiert die ganze Periode der klassischen liberalen
Marktwirtschaft, wo die Selbstverantwortung fiir sein Handeln ausschlieB3-
lich beim Individuum lag. Wir wissen, daB hier das Individuum mancher
Sozialgruppen iiberfordert war. Die zweite Phase folgt der Sozialpolitik
und der Bildung von Verbdnden, solange beide noch im Rhythmus und in
der Dynamik des Systems gebunden blieben; mit anderen Worten, solange
also noch Goldwiahrung, relativ unelastische Kreditvolumina und inter-
nationaler Zahlungsausgleich die Grenzen zogen. In der dritten Phase sind
die Verbdnde ungehemmter, in der Sozialpolitik, in Einkommen und Preisen
zu fordern. Hier entwickelt sich geradezu ein Pathos des Forderns3.» Dieses
erkldrt sich einmal mit dem Wett- und Prestigekampf der Verbinde, alsdann
‘mit der Aufspaltung von Verantwortung und Forderung und schlieBlich
mit dem existentiellen Interesse der wachsenden Partei-, Staats- und Ver-
waltungsbiirokratie, den ehrlichen Makler zwischen den streitenden Sozial-
partnern zu spielen.
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Wie stellen sich nun die Liberalen die Sozialpolitik in der Verzahnung der
«bargaining democracy» mit der pluralistischen Gesellschaft vor? Es sei
vorweg festgestellt, daB sie den Weg aus der Defensive in die Offensive in
der politischen Realitdt noch nicht gefunden haben, das heilit, immer noch
einem anachronistischen Pragmatismus huldigen. In der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaft liegen zwar die Dinge etwas anders, indem sich die Neo-
liberalen mit den Sozialproblemen unserer Zeit sehr eingehend auseinander-
gesetzt haben, aber es sei nicht verschwiegen, daB3 ihre Ansichten iiber eine
marktkonforme Sozialpolitik noch weit auseinandergehen. Immerhin treten
die Grundziige einer liberalen Sozialpolitik heute klarer hervor als gestern,
zeichnen sich die Grundlagen einer liberalen Sozialordnung deutlicher ab,
und dem legitimen Bediirfnis nach sozialer Sicherheit wird in dem Male
Rechnung getragen, wie es die Interdependenz von Gesellschafts-, Staats-
und Wirtschaftsordnung vorzeichnet.

Wir glauben, daB Karl Friedrich Maier die Stellungnahme der Neo-
liberalen zur Frage der sozialen Sicherheit richtig wiedergibt, wenn er
schreibt :

«Unsere Uberlegungen und gewisse Erfahrungen legen nahe, daB wir fir die wirt-
schaftliche Sicherung des Einzelnen und seiner Familie in erster Linie die Vermdgens-
bildung ermutigen und keinesfalls hindern sollten, da3 wir in zweiter Linie in Wettbewerb
stehende Versicherungsmoglichkeiten bieten sollten, und daB in dritter Linie eine staatliche
Wohlfahrtsorganisation nétig ist. Unsere Uberlegungen und gewisse Erfahrungen legen
nahe, daBl dieses alles im Rahmen einer Wettbewerbswirtschaft geschehen sollte, welche
nach unseren heutigen Kenntnissen bei guter Funktion am besten, ja vielleicht allein die
drei Bedingungen fiir soziale Sicherheit erfiillen kann, ndmlich geniigend gleichméBige
Verteilung, Freiheit und maximaler Leistungsfaktor des Gesamtsystems. Dal} aber die
drei Voraussetzungen fir die gute Funktion der Wettbewerbswirtschaft erfiillbar sind,

ndmlich vollkommene Machtbalancierung, Glittung der Konjunktur und gentigend un-
gleiche Verteilung, dafiir besteht gute Hoffnung?.»

In dieser offensichtlich optimistischen Diagnose spiegelt sich die all-
gemeine Uberzeugung der Neoliberalen, daB die Wettbewerbswirtschaft
neben ihrer optimalen Produktivitdt zugleich auch der beste Garant der
sozialen Sicherheit ist und da demzufolge die Moglichkeiten und Grenzen
der Sozialordnung durch dieses Zuordnungsverhéiltnis bestimmt werden.

Die schweizerische Realitdt

Die schweizerische Realitit spiegelt eine sozialpolitische Gesinnung des
Schweizervolkes wider, die in der liberalen und zugleich foderalistischen
Staatsverfassung ihre Wurzeln hat. Mit der punktuellen Revision der
Bundesverfassung von 1874, die offensichtlich in der fortschreitenden
Delegierung verfassungsrechtlicher Kompetenzen von den Gliedstaaten an
die Bundesgewalt gipfelt, hat sich zwar auch das Gesicht der schweizeri-
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schen Sozialpolitik stark gewandelt, aber diese bewegt sich noch im Rah-
men des Sozialstaates, wobei allerdings die in die Richtung des Wohlfahrts-
staates hin strebenden Krifte nicht auf die leichte Schulter genommen
werden diirfen. Unterscheidet sich insofern die Schweiz von ihren Nach-
barn, ndmlich in bezug auf die Sozialpolitik im engeren Sinne (Sozialgesetz-
gebung und Sozialversicherung), so verwischt sich dieser Gegensatz in der
Sozialpolitik im weiteren Sinne («Subventionitis»), indem sich in den eid-
gendssischen und kantonalen Parlamenten die pluralistische Gesellschaft
in ein Feilschen eingelassen hat, das sich hochstens noch graduell von dem-
jenigen in den parlamentarischen Demokratien unterscheidet; immerhin er-
weist sich auch in diesem Zusammenhang die direkte Demokratie als ein
Mahnmal.

Es ist Arnold Saxer beizupflichten, wenn er feststellt, daB die sozial-
politische Gesinnung des Schweizervolkes durch alle Jahrzehnte hindurch
in ihren Grundlagen die gleiche geblieben ist: «Bei aller Aufgeschlossenheit
gegeniiber sozialen Reformen eine gewisse Zuriickhaltung und kritische
Einstellung gegen neue Gesetze, die Betonung der Selbstverantwortlich-
keit des einzelnen und der Schranken der Wirklichkeit des Staates und des
staatlichen Einflusses5.» Mit Recht hebt Saxer in diesem Zusammenhang
aber auch hervor, dass die Meinung immer noch weit verbreitet ist, die beste
Wirtschaftspolitik sei auch die beste Sozialpolitik, und zwar im besondern
fiir ein Land wie die Schweiz, das, arm an Rohstoffen, auf den Export
konkurrenzfahiger Industrieprodukte angewiesen sei. Dieser verniinftigen
Wirtschaftsgesinnung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer im allgemeinen
eigen ist, ist es — neben der Staatsstruktur — vorziiglich zu verdanken, daB3
die Schweiz ihre Sozialpolitik von unten nach oben aufgebaut hat, daB der
Offentlichen Hand kein « Monopol» eingerdumt wird, ja daB in der Regel
darauf geachtet wird, daB der Staat nur die Rahmenbedingungen festlegt,
innerhalb denen den Sozialpartnern und den einzelnen ein groBerer Spiel-
raum fiir sozialpolitische Losungen «a la taille de ’homme» belassen ist.

Mit Recht weist Max Weber aber darauf hin, daB neben den schweizeri-
schen Besonderheiten die Sozialpolitik unseres Landes auch viele Ziige trégt,

die mit den Entwicklungstendenzen in anderen Ldndern iibereinstimmen.
-

«Zu nennen ist in erster Linie die Ausweitung der Sozialpolitik von der Arbeiterfrage,
die das groBe Anliegen des Vereins fiir Socialpolitik gewesen ist, auf alle Arbeitnehmer
und schlieBlich auch auf die Selbstindigerwerbenden und die Ausdehnung des Schutzes
und der kollektiven Versicherungshilfe auf beinahe alle Gefahren, die den Menschen im
Erwerbsleben und auch auBerhalb davon treffen kénnen. Die separate Behandlung nach
Klassen ist auf wichtigen Gebieten durch den allgemeinen Versicherungsgedanken ver-
driangt worden®.»

Zu den Eigenarten unseres Landes zidhlt Max Weber zutreffend die Aus-
dehnung der betrieblichen Sozialpolitik, namentlich in Form der Versiche-
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rungseinrichtungen, die mit der spiten Verwirklichung der eidgendssischen
Altersversicherung zusammenhingen. Und dem Nachteil, daB fiir die
Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmungen vielfach kein aus-
reichender Versicherungsschutz moglich ist, stellt er richtigerweise den
Vorteil einer foderativen Art der Versicherungseinrichtungen gegeniiber,
die darin zu erblicken ist, daB den Institutionen der Selbsthilfe und der
paritdtischen Zusammenarbeit ein groBeres Feld der Betdtigung offensteht.

De jure stellt sich die schweizerische Realitit stichwortartig wie folgt
dar: Mit den neuen Wirtschaftsartikeln der Bundesverfassung (Art. 31 bis)
wurde der Bund verpflichtet, «die zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes
und zur wirtschaftlichen Sicherung der Biirger geeigneten Mafnahmen» zu
ergreifen. Diese allgemeine Wegleitung wird durch die Art. 31 guinques und
Art. 34 ter verdeutlicht: der erstere erméchtigt den Bund zu « MaBnahmen
zur Verhiitung von Wirtschaftskrisen und nétigenfalls zur Bekampfung ein-
getretener Arbeitslosigkeit sowie zur Arbeitsbeschaffung», der letztere
erweitert seine sozialpolitischen Kompetenzen in entscheidendem Male.
Die Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsvertragen geht auf das Voll-
machtenregime zuriick und wurde schlieBlich im Jahre 1956 in einem Bundes-
gesetz verankert. Der Arbeiterschutz hat sich zu dem am 1. Februar 1966
in Kraft getretenen Arbeitsgeseiz verdichtet, das die Arbeit in Industrie,
Gewerbe und Handel regelt; daneben sei an das Dienstvertragsrecht im
Obligationenrecht erinnert. In der Sozialversicherung, deren Vorlaufer die
Unfallversicherung, die Krankenversicherung und die Militirversicherung
sind, ist die Erwerbsersatzordnung zu einer dauernden Institution geworden.
Und das mit den revidierten Wirtschaftsartikeln vom Souverdn am 6. Juli
1947 gutgeheiBene Gesetz iiber die Alters- und Hinterlassenenversicherung
hat schlieBlich im Jahre 1959 auch die Invalidenversicherung nach sich ge-
zogen. Letztlich sei in diesem Zusammenhang nur noch an die Revision des
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (KUVG) erinnert, das vor
kurzem mit Ach und Krach iiber die parlamentarische Biihne ge-
gangen ist.

Die sozialpolitische Realitdt der Schweiz ist das Ergebnis eines lang-
wierigen Prozesses, der noch keineswegs abgeschlossen ist und auf dessen
Perspektiven noch niher einzutreten sein wird. Daran beteiligt haben sich
samtliche Parteien und Wirtschaftsorganisationen, und die Kompromisse,
die sich aus den divergierenden Meinungen ergeben haben, mégen zwar im
einzelnen fragwiirdig sein, im grundsitzlichen haben sie sich jedoch im
groBen und ganzen durchaus bewiéhrt. Das erklirt sich nicht zuletzt mit dem
gegenseitigen menschlichen Verstindnis, das im Kleinstaat Schweiz noch kein
leeres Wort ist, dariiber hinaus aber selbstverstindlich auch mit der gliickli-
chen Fiigung des Schicksals, die unserem Land eine relativ kontinuierliche
Entwicklung ermdoglicht hat.
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An einer Weggabelung

Gemessen an den Kriterien der liberalen Sozialpolitik ist der schweizerische
Sozialstaat, wie wir festgestellt haben, keineswegs negativ zu beurteilen.
GewiB entspricht er in toto weder den alt- noch den neuliberalen Vorstellun-
gen einer in sich selbst ruhenden, auf das Individuum abgestiitzten Gesell-
schaft, aber er schlagt einerseits eine tragfdhige Briicke zwischen der Selbst-
hilfe und der Kollektivhilfe und schafft anderseits eine sozialrechtliche Rah-
menordnung, die sich beide mit der Marktwirtschaft schweizerischer Pragung
als vereinbar erwiesen und den Arbeitsfrieden seit Jahrzehnten gewéhrleistet
haben. Darin ist in der Tat ein Werk zu erblicken, dessen Baumeister stolz
sein diirfen, und zwar sowohl die einen, die sich unermiidlich fiir einen
weiteren Ausbau des schweizerischen Sozialstaates eingesetzt haben, als
auch die andern, die darauf bedacht waren, eigene, nimlich schweizerische
Wege zu beschreiten und nicht einfach blindlings ausldndische Beispiele
nachzuahmen. Die Feststellung ist an dieser Stelle zweifellos am Platz, dal3
die im allgemeinen aufgeschlossene sozialpolitische Gesinnung der Arbeit-
geber und die in der Regel durchaus verniinftige wirtschaftspolitische Hal-
tung der Arbeitnehmer Kompromissen den Weg gebahnt haben, die sich in
der gesellschaftlichen, staatlichen und wirtschaftlichen Wirklichkeit bewahrt
haben.

Nun konnte dieses positive Urteil iiber die Vergangenheit dazu verleiten,
auch die Zukunft gleich zuversichtlich zu beurteilen. Es konnte, mit andern
Worten, der Meinung Vorschub leisten, der seit einem Jahrhundert einge-
schlagene Weg konne, diirfe und miisse — ohne erneut den Kompall zu
konsultieren — weitergegangen werden, und mit der stetig zunehmenden
Produktivitat der Wirtschaft erweitere sich auch der Spielraum fiir sozial-
politische Experimente. Wer dieser Meinung huldigt — die pluralistische
Gesellschaft neigt ganz offensichtlich dazu — befindet sich in einem geféhr-
lichen Irrtum, jedenfalls aus dem Blickfeld einer liberalen Sozialpolitik.
Denn unter dem immer rigider werdenden sozialrechtlichen Korsett und den
immer groBziigigeren offentlichen Sozialleistungen im weitesten Sinne des
Wortes miiBite schlieBlich nicht nur die auf der Privatinitiative und dem
Privateigentum fuBende Wirtschaftsordnung Schaden leiden, sondern auch
der Staat in eine Rolle gedringt werden, die zwangsldufig zu einer grund-
legenden Gewichtsverschiebung zwischen Individuum und Gesellschaft
fiihren wiirde.

Die Krifte, die in dieser Richtung am Werk sind, spiegeln sich nicht
zuletzt in der erneuten Unruhe um die AHV. Die sechste Revision ist bekannt-
lich nach unbeniitztem Ablauf der Referendumsfrist riickwirkend auf den
1. Januar 1964 in Kraft getreten. Im Hinblick auf die Hoffnung einerseits,
daB diese jiingste Revision, in welche zugleich auch das am 1. Januar 1966
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in Kraft getretene Bundesgesetz iiber Ergidnzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Erginzungsleistungsgesetz) ein-
zubeziehen ist, eine «Entpolitisierung» des groBten Sozialwerkes unseres
Landes zur Folge haben werde, und die Voraussage anderseits, daB die
AHV/IV der sozialpolitische Unruheherd bleiben und nach wie vor auf die
eidgendssischen Parlamentswahlen hin, das heit alle vier Jahre, hoch-
gespielt werden wiirde, stellt sich heute die Frage, welche dieser beiden
Prognosen richtig gewesen ist.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden fiinf Revisionen liegt in der Tat der
sechsten eine in sich geschlossene konstruktive sozialpolitische Konzeption
zugrunde. Mit dem erneuten Bekenntnis zur Basisversicherung verbindet
sich die Vorstellung, daB die im Durchschnitt um einen Drittel erhGhte
Basisrente, zusammen mit der Selbstvorsorge und der Kollektivvorsorge, in
der Regel ein gesichertes Alter gewihrleisten sollte. In jenen Fillen aber, wo
Selbst- und Kollektivvorsorge nicht ausreichen, um mit der Basisrente das
Existenzminimum zu sichern, soll die Liicke durch eine AHV-Zusatz-
versicherung geschlossen werden. Dieses vierstufige System, das inzwischen
zur Tatsache geworden ist, setzt selbstverstindlich voraus, daB die indivi-
duelle und kollektive Vorsorge fiir die Wechselfille des Lebens nicht nur
nicht erlahme, sondern horizontal und vertikal noch an Boden gewinne.
Andernfalls bestiinde offensichtlich die Gefahr, daB die auf die Verwirk-
lichung einer extremen « Wohlfahrtsstaat»-Konzeption abzielenden Kréfte
schlieBlich doch noch obsiegen werden, womit es um die schweizerische
Losung, die, was in diesem Zusammenhang wohl zu beachten ist, relativ
den stdarksten Solidaritdtsbeitrag gewiahrleistet, geschehen wire.

Die sich in jiingster Zeit hdufenden, die AHV/IV betreffenden parlamen-
tarischen VorstoBe und im besonderen das vom Christlichnationalen Ge-
werkschaftsbund (CNG) auf eine « Volkspension» abzielende Volksbegehren
geben der Annahme reichlich Nahrung, daB die «Pessimisten» anldBlich
der sechsten Revision erneut recht behalten und die « Optimisten» aus dem
Feld geschlagen hitten. Es tritt in diesem Zusammenhang namlich offen
zutage, daB es gar nicht mehr vorziiglich die Sozialdemokraten und die ihnen
nahestehenden Gewerkschaften sind, die auf eine grundlegende Struktur-
dnderung des schweizerischen Sozialsystems dringen, sondern «biirgerliche»
Gewerkschaften, die im Wetthbewerb der pluralistischen Gesellschaft ihre
Chance glauben wahrnehmen zu kénnen, indem sie auf der Einbahnstral3e
immer weitergehender sozialpolitischer Versprechungen den Ast abségen,
auf dem sie selbst sitzen. Damit ist aber auch der Finger auf die wundeste
Stelle gelegt, die im politischen Geschiebe und Getriebe unserer Demokratie
immer klarer zutage tritt. Die Fronten beginnen sich zu verwischen, eine
klare Abwehrfront gegen «pressure groups» gibt es nicht mehr, und das
Geben und Nehmen wird zu einem unentwirrbaren Knduel, der Leistung und
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Gegenleistung vollig verschleiert, weil ein jeder die Hand im Hosensack des
andern hat.

Es fehlt, mit andern Worten, an einer sozialpolitischen Konzeption, die
unserer Zeit, in der es im Grunde genommen keine Arbeiterfrage mehr gibt,
in der die Masse zu Biirgern geworden ist,angemessen wire, einer Konzeption,
die das Zuordnungsverhiltnis von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft neu
ordnet auf Grund der durch Geschichte und Erfahrung erhérteten Erkennt-
nis eines der bedeutendsten konservativen Liberalen des achtzehnten Jahr-
hunderts, nimlich von Edmund Burke, der schon damals die Mahnung aus-
sprach, daB sich die Menschen «fiir die biirgerliche Freiheit in genauem
Verhiltnis zu ihrem Willen, ihrem eigenen Appetit moralische Fesseln anzu-
legen» eignen; «im Verhiltnis, wie ihre Liebe zur Gerechtigkeit ihre Hab-
sucht {ibertrifft; im Verhiltnis, wie die Gediegenheit und Niichternheit ihres
Urteils groBer ist als ihre Eitelkeit und AnmaBung; im Verhiltnis, wie sie
lieber auf den Rat der Urteilsfihigen und Rechtschaffenen als auf die
Schmeicheleien von Lumpen horen. Die Gesellschaft kann nicht existieren,
ohne daB irgendwo eine Bremse des ungeziigelten Willens und Appetits
eingebaut wird, und je weniger die Menschen selbst in ihrem eigenen Innern
dariiber verfiigen, um so mehr muB sie ihnen von auBlen angelegt werden.
Es liegt im ewigen Laufe der Dinge beschlossen, daB Menschen von unge-
ziigeltem Charakter nicht frei sein kénnen. Ihre Leidenschaften schmieden
ihnen ihre Fesseln».

Die Kritiker dieser liberalen Thesen werden zweifellos rasch zur Stelle
sein und erkéren, in dieser Diagnose spiegle sich die alte, iiberholte Leier
vom «laisser faire, laisser aller». Aber sie tduschen sich gewaltig. Es geht den
Neoliberalen nicht um eine soziale « Demontage», sondern um eine soziale
Remontage, das heilit, die moderne Sozialpolitik kann und darf nicht von
einer lingst iiberholten soziologischen Bedingungskonstellation ausgehen,
sie hat Basis und Rahmen der sozialen Wohlfahrt zu sichern, aber sie hat
dariiber hinaus das Individuum zu stirken, ihm Gewihr zu bieten, daB seine
personlichen Anstrengungen und Bemiihungen auch wirklich honoriert
werden und schlieBlich nicht zuletzt dafiir Vorsorge zu treffen, daB die
sozialen Bediirfnisse nicht nach dem Parallelogramm der Kréfte, sondern
nach der tatsdchlichen Notlage groBziigig befriedigt werden.

1H. Achinger, Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik, Hamburg 1958. 2E. Liefmann-
Keil, Okonomische Theorie der Sozialpolitik, Berlin-Gottingen-Heidelberg 1961. 3Vgl.
Sinnvolle und sinnwidrige Sozialpolitik, Vortriage und Diskussionen der zwolften Arbeits-
tagung der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft im Januar 1959, Ludwigsburg
1959. 4K. F. Maier, Das Verlangen nach sozialer Sicherheit, Ordo 1950, Diisseldorf 1950.
5 A. Saxer, Sozialpolitik, Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, Bern 1955. ¢ M.
Weber, Soziale Gerechtigkeit, Bern 1967.

842



	Liberale Sozialpolitik und schweizerische Realität

